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Merkblatt für zu testende Bürger 
 
SARS-COV 2 Antigentestungen sind durch das Robert-Koch-Institut (RKI) im Kontext der 
Nationalen Teststrategie als eine Testmöglichkeit zugelassen. Die Testung hat das Ziel, die 
Ausbreitung der Infektionskrankheit allgemein zu verringern. Bitte nehmen Sie die 
nachfolgenden Punkte zur Kenntnis: 
 

 Das Ergebnis der Testung unterliegt der Schweigepflicht. Wir sind verpflichtet ein 
positives Testergebnis dem zuständigen Gesundheitsamt zu übermitteln. Nur Sie 
bestimmen, ob das Ergebnis der Testung darüber hinaus an Dritte weitergegeben 
wird. 
 

 Es werden ausschließlich asymptomatische Personen getestet. Der Test ist nicht für 
Personen vorgesehen, die bereits für COVID19 typische Symptome aufweisen: 

 

 Häufigste Symptome:     Seltenere Symptome: 

 Fieber  Gliederschmerzen 

 trockener Husten 
 Halsschmerzen oder 

Kopfschmerzen 

 Müdigkeit 
 Durchfall 

 Verlust Geschmacks-/ 
Geruchssinns 

 Bindehautentzündung 

 Personen, die diese Symptome haben, werden an den Hausarzt verwiesen. 
 

 Die Testung wird durch eingewiesenes Fachpersonal nach Vorgaben der Hersteller 
durchgeführt. Es wird ein Nasen-Rachenraum-Abstrich vorgenommen, der kurzzeitig 
unangenehm sein kann. 
 

 Die Genauigkeit des Tests ist von verschiedenen Faktoren abhängig und stellt kein 
100% sicheres Ergebnis dar. 
 

 Erfolgt ein positives Testergebnis ist zwingend ein PCR-Test (über Hausarzt oder 
eine behördliche Abstrichstelle) vorzunehmen. Hierzu wenden Sie sich bitte 
unmittelbar an Ihren Hausarzt. 
 

 Das Ergebnis eines Antigentestes stellt eine Momentaufnahme dar. Sollten bei einem 
negativen Test in der Zeit danach die oben genannten Symptome auftreten, müssen 
Sie sich ebenfalls an Ihren Hausarzt wenden. 
 

 Hinweise zur Datenverarbeitung finden Sie auf der Rückseite. 
 
 
 

Vorname, Name: _____________________________        Geb.datum: __________ 
 
 
Ich habe die vorstehenden Punkte verstanden, nehme an der Testung teil und bestätige, 
dieses Merkblatt verstanden zu haben:   
 
 
 
 ______________    __________________________________  
(Datum)    (Unterschrift) 
 



 
Stand: 22.01.21 

 
 

Hinweise zur Datenverarbeitung 
 
 
Das Ergebnis Ihrer SARS-COV 2 Antigentestung teilen wir nur Ihnen und grundsätzlich 
persönlich mit. Wir verwenden unsere Kenntnisse zu einem positiven Testergebnis, um die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen. Im Übrigen obliegt es Ihnen mit dieser 
Information pflichtgemäß umzugehen. 
 
Damit wir Ihre SARS-COV 2 Antigentestung rechtssicher durchführen können, erheben wir in 
Zusammenhang mit der Testung die folgenden Daten zur eindeutigen Identifikation Ihrer 
Person: Name, Vorname, Geburtsdatum; sowie Ihre Unterschrift. 
 
Rechtsgrundlage der zur Durchführung der Testung erforderlichen Datenverarbeitung ist Art. 
6 Abs. 1 b, f i. V. m. Art. 9 Abs. 2 h DSGVO (Diakonie: § 6 Nr. 2, 5 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 8 
DSG-EKD; Caritas:  § 6 Abs. 2 d, g i.V.m. § 11 Abs. 2 h KDG) und der Zweiten Verordnung 
der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 15. Dezember 2020 auf 
Grund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 31 des Infektionsschutzgesetzes. Dies gilt auch 
für das Testergebnis als gesundheitsbezogene Information. Wir beachten die 
Schweigepflicht. 
 
Wir bewahren unter Beachtung der Vorgaben der Datenschutzgesetze eine Kopie dieses 
Merkblattes mit Ihrer Unterschrift auf. Wir sind im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
verpflichtet, positive Testergebnisse an das zuständige Gesundheitsamt weiterzugeben. Eine 
weitergehende Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist nicht vorgesehen. Eine 
sonstige elektronische Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten findet nicht statt. 
 
Die Datenverarbeitung und Datenlöschung erfolgten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Sie haben in Bezug auf die Datenverarbeitung neben dem mit diesen Hinweisen zum 
Datenschutz gewährten Informationsanspruch ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung. Soweit eine Einwilligung erteilt wurde haben Sie 
ein Widerrufsrecht, welches Wirkung an Zugang des Widerrufs bei uns für die Zukunft 
entfaltet, wobei die bis dahin erfolgte Datenverarbeitung zulässig bleibt. Sie können Sie an 
unseren Datenschutzbeauftragten wenden (dsb@ds-fdg.de). Sie haben ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 
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